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sen. Die daraus resultierenden Folgen sind zunehmend auch
Gegenstand organisatorischer Fragen. ln dem Beitrag wird ein
Überblick über die wesentlichen Aspekte einer Verrechnungs-
preis-Operationalisierung gegeben.

D8O676452

www,der-betrieb.de
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Ein kommensteuer/Loh nsteuer

Werbungskostenabzug bzw. steuerfreie Erstattung
von Reisekosten

OFD NRW, Kurzinformation EStNt'4712014 vom 08.12.2014

D80689021 s.2929

Rechnu n gsleg u n g/Ha nd elsbi la nzrecht/l FRs

Betr¡ebl¡che Altersversorgung im Jahresabschluss
nach nationalen und internationalen Bilanzierungs-
grundsätzen
Dr. Georg Thurnes / Dr. Christian Rasch, beide München /
Dr. Àndré Geilenkothen, Mülheim an der Ruhr
ln dem Beitrag werden die wesentlichen Bewertungsannah-
men für Pensions- und sonstige Personalverpflichtungen im
Jahresabschluss nach lFR5, U5-GAAP sowie HGB erläutert und
Hinweise zur Parameterwahl zum 31."12.2014 gegeben.

D80688768 5.2905

STEU ERRECHT

Erbsc haft-/Sche n ku n gsleuer

Behandlung eines vorzeitigen unentgeltlichen Ver-
zichts auf ein vorbehaltenes Nießbrauchsrecht
Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung vom 05.12.2014

D80688914 5.2933

Umsatzsteuer

Einführungsschreiben zum sog. Mini-one-stop-shop
aþ 01.01.2015

BMF-Schreiben vom'11.12.2014

D80689423

Umsatzsteuer

Verpfl egungsleistungen bei Beherbergungs-
umsätzen
BMF-Se hreiben vom 09.12.2014

D80689040

Abgabenordnung
Vorläufige Steuerfestsetzung (S 165 Abs. 1 AO) im
Hinblick auf anhängige Musterverfahren
BMF-5chreiben vom 11.12.2014

D8068931 1

ENTSCHEIDUNGEN
Gewerbesteuer

Kein Verstoß gegen un¡onsrechtliche Niederlas-
sungsfreiheit durch Hínzurechnung sog. Dauerschuld-
entgelte bei der inländischen Muttergesellschaft
BFH-Urteil vom 17.09.2014* I R 30/13

D80689484

Einkommensteuer

Beiträge für eine,,Rürup-Rente" eines Alleingesell-
schafter-Geschäftsführers mit bAV-Anwartschaft in
Form einer Direktversicherung
BFH-Urteil vom 15,07,2014 - X R 35/12

D80689002

Grunderwerbsteuer
Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestands
¡.S.d. S 1 Abs.2a GTEStG durch anderweitige Zurech-
nung des Gesellschaftsanteils
BFH-Urteil vom 09.07.2O1 4 - ll R 49 112

D806701 r2

5.2931

s,2901

Umsatzsteuer

U St- Bef re i u n g d e r Le i stu n g e n vo n Ta g es pfl e g e pe rso n e n

BMF-Schreiben vom 08.12.2014

DB06S90I9 s.2932

s,2932

AUFSÄTZE
Körperschaftsteu er/Bi I a nzsteu errecht

Überblick über die Rechtsprechung zur verdeckten
Gewinnausschüttung im Zeitraum 20'13120'1 4

RA/FASIR/WP/SIB Dr. Ralf Kohlhepp, Hamburg
Der Beitrag stellt die wesentlichen Urteile des BFH und der FG

zur vGA im Zeitraum 2013/2014 dar und zeigt, dass sich der
BFH derzeit auf eine Anwendung der st. Rspr. zurückzieht. Dies
macht die Entscheidungen zwar einerseits vorhersehbar, ver-
deutlicht andererseits aber Gerechtigkeitslücken.

D80682248

KURZ KOMMENTIERT
Umsatzsteuer

Sorgfaltspflichten im Binnenmarkt: Leichtfertige
lnanspruchnahme von Steuerbefreiungen?
RA/StB Dipl.-Fw. (FH) Dr. Carsten Höink / RA/FAStrafR

Dr. Markus Adick, beide Düsseldorf

D80682362

s.2934

s.2910

U rnwa ndlungssteuerrecht

Beteiligungskorrekturverlust und Besteuerung
des Übernahmeergebnisses bei Upstream-
Verschmelzungen
RA/stB Dr. Ma¡cus Helios, Düsseldorf / StB/Dipl.-Kfm.
Dr. Moritz Philipp, Frankfurt/M.
Mit Urteil vom 30.07.2014 hat der BFH zu Zweifelsfragen der
Beteiligungskorrektur und der Besteuerung des Übernah-
meergebnisses Stellung genommen. Der Beitrag unterzieht
das Urteil einer kritischen Würdigung und zeigt, dass die
Entscheidung weitreichende Konsequenzen für die umwand-
lungssteuerliche Bewertungssystematik haben diirfte.

D80688417 5.2923

s.293s

s.2938

s.2942

M2

s.292A
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Handelsrecht
Abwerbeverbote und andere Wettbewerbsabreden
zwischen Unternehmen
RA Dr" Sebastian Naber, LL.B., Hamburg
Abwerbeverbote fallen in den Anwendungsbereich des 5 75f
HGB und sind gerichtlich nicht durchsetzbar, so die Entschei-
dung des BGH vom 30.04.2014. Es gibt aber Ausnahmen: ist
das Abwerbeverbot nur Nebenbestimmung in einer Verein-
barung und trägt e¡nem besonderen Vertrauensverhältnis
der Parteien oder einer besonderen Schutzbedürft¡gkeit einer
der beiden Seiten Rechnung, soll es doch durchsetzbar sein.
Der Aufsatz erörtert, inwieweit Abwerbeverbote demnach in
Verträgen über Vertriebskooperationen, Joint Ventures, Un-
ternehmensumstrukturierungen und -verkäufen oder Tran-
sitional 5ervice Agreements durchsetzbar vereinbart werden
können.

D80689033

KURZ KOMMENTIERT
Aktienrecht
Beendigung eines Beherrschungs- oder Gewinn-
abführungsvertrags: Zeitliche Begrenzung der Nach-
haftung der herrschenden Gesellschaft
RA Dr. Thomas liebscher / RA Dr. Ben Steinbrück, beide
Mannheim
D806891 0t

Kapitalanlage

Unwirksamkeit der Vereinbarung von Bearbei-
tungsentgelten für Verbraucherkreditverträge in
AGB: Zur Verjährung von Rückzahlungsansprüchen
des Darlehensnehmers (Anm. von RA Klaus Nieding)
BGH-Urte¡l vom 28.10.2014 - Xl ZR 348/13

080688886

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Arbe¡tsvertragsrecht

Umsetzung der arbeits- und sozialrechtlichen
Vorhaben der Großen Koalition (Teil 2)

RA/FAArbR Prof" Dr. Bernd Schiefer / RA Hans-Wilhelm

Köster / RA.lohannes Pöttering, alle Düsseldorf
Der zweite Teil des Beitrags befasst sich mit weiteren bereits
umgesetzten arbeits- und sozialrechtlichen Vorhaben der
Großen Koalition in der aktuellen Legislaturperiode, konkret
der neuen Befristungsmöglichkeit gem. 5 41 Satz 3 SGB Vl

und dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz. Zudem werden
weitere geplante Vorhaben dargestellt, erläutert und kritisch
bewertet. Dazu zählen Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz, Pflegezeit- unQ Fam ilienpf legezeitgesetz, Gesetz zur
Wiederherstellung der Tarifeinheit und die Verabschiedung
einer gesetzlichen Frauenquote.

D80688423 5,2965

a

a

s.2945

rij

I

ENTSCHEIDUNGEN
Aktien recht

Anforderungen an Bestimmung eines ausländíschen
Hauptversammlungsorts in Satzung einer 5E

BGH-Urteil vom 21.10.2014 - ll ZR 330/13

D80689330 5,2951

lnsolvenzrecht

lnsolvenzanfechtung einer Direktzahlung des
Hauptauftraggebers an belgischen Subunternehmer
BGH-Urteil vom 20.1 1,201 4 - lN, ZR 131 14

D80689323 5.2954

KURZ KOMMENTIERT
Betr¡ebliche Altersversorgun g

Betriebliche Altersversorgung:
Ungleichbehandlung von gewerblichen
Arbeitnehmern und Angestellten
RAin Dr. Charlotte Beck, Berlin

080686623

Arbeitsvertragsrecht
Zu den rechtlichen Anforderungen an eine
Bindungsklausel bei Sonderzahlungen
RA/FAATbR Dr. Christian Zwarg, LL.M., Frankfurt/M.

D80688r 61

ENTSCHEIDUNGEN
Befristeter Arbe¡tsvertrag

Schriftform und Beweislast beíder Befristung eines
Arbeitsverhältnisses
BAG-Urteil vom 20.08.20'14 - 7 

^Z'R92411208068885 1

Arbeitsvertra gsrecht

Einrichtung der evangelischen Kirche kann das
Tragen eines islamischen Kopftuchs verbieten
BAG-Urteil vom 24.09.2014 - 5 AZR611l"l2

D80688920

Betriebs ü berga n g

Widerspruchsadressat beim Betriebsübergang
BAG-Urteil vom 21.08.201 4 - I AZR 619113

D8068890'l

s.2971

s.2950

s.2972

s.2973

s.2975

s.2958

s.2976
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Liebe Leserinnen und Leser!
Die letzte Ausgabe des Jahres 2014 bringt schwerpunktartig -
Beiträge rund um die Gesundheitsreform, näher hin zur Primàr-
versorgung und zu den Spitalsaufenthalten. Aktuell wurde lng.
Thomas Gebellvom AUVA-Vorstand zum neuen Obmann der Un-
fallversicherung gewählt. Leider erreichte uns die traurige Nach-
richt, dass Fred Hafner, der ehemalige langjährige Obmann-
Stellvedreter des Hauptverbandes, verstorben ist.

Unter dem Motto ,,Gesundheitskompetenz - der informiede und
mündige Patient" wurde beim Linzer
Forum diskutiert. Die Flut gesundheitsbe-
zogener lnformationen und der Wunsch
nach Patientenautonomie haben in den
letzten Jahrzehnten enorm zugenommen.
Eines der wichtigsten Themen der Ge-
sundheitsreform, die Erwadungen an die
Primärversorgung aus der Patientenper-
spektive, behandelt der Beitrag von Dr.

Timo Fischer, Dr. Tom Schmid u. a. Dabei
wird auch ausführlich aus systematischer

und historischer Sicht auf das Arzt-Patienten-Verhältnis einge-
gangen sowie auf die möglichen Anforderungen einer zukünftigen

Primärversorgung verwiesen.
Medizinisch begründet vermeidbare Krankenhausaufenthalte
könnten durch eine passende ambulante Versorgung reduziert
oder gänzlich verhindert werden. Zu diesem Problemkreis ver-
fassten Mag. Sonja Scheffel und Mag. Andreas Goltz den zweiten
Facharlikel und sie benennen dazu die diesen Umstand beein-
flussende Faktoren. Für Österreich liegt bislang nur eine publi-
zierte Studie vor, die Ambulatory Care Sensitive Conditions
(ACSC) untersucht hat. Umstritten bleibt hierbei, ob diese
Reduktion von Hospitalisierungen bei bestimmten Krankheiten
(2. B. Hypertonie)tatsächlich möglich ist. Auch bestehen mitunter
deutliche regionale Unterschiede innerhalb Osterreichs.
Abschließen befasst sich Dr. Ferdinand Felix mit dem Themen-
kreis Niederfeldgeräte und der Kostenerstattung für MRT-Unter-
suchungen mit einem solchen Gerät. Der Autor nimmt Stellung zu

einer rechtskräftigen Entscheidung des OLG Linz, wonach ein
Krankenversicherungsträger zur Kostenerstattung verpflichtet ist.
Die Redaktion der Zeitschrift ,,Soziale Sicherheit" wünscht allen
Leserinnen und Lesern ein frohes und erholsames Weihnachts-
fest sowie für 2015 Gesundheit, viel Glück Erfolg

Dr. Wilhelm Donner

lmpressum
Soziale Sicherhe¡t,67 Jahrgang . Fachzeitschr¡ft fÙr d¡e Sozialversicherung, hrsg gem S 31 Abs 3
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Aktuell
548 lng. Thomas Gebell ist neuer AUVA-Obmann

KG KK-Generalversammlung :

Gesundheilsreform als,,Meilenstein"

549 14. NO Männergesundheitstag.
NOGKK macht Männer mobil

Ehemaliger Vorsitzender-Stv. Fred Hafner
uberraschend verstorben

550 7. Tagung des ,,Linzer Forum - Gesundheit
und Gesellschaftspolitik":
Die neue Rolle des Patienten

Neue Wege
552 Hochwertige Gesundheitsversorgung sichern:

Erwarlungen an die Primärversorgung - die
Patientenperspektive
Dr. Timo Fischer, Mag. Matthias Schauppenlehner,
Prof. Dr. Tom Schmid, Pascal Laun, Andreas A/eidl

566 Stärkung der Primärversorgung:
Vermeidbare Krankenhausaufenthalte -
Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC)

Mag. Sonja Scheffel BA, Mag. Andreas Goltz

lnformation
575 Zur Kostenerstattung fÜr Untersuchungen mit

Niederfeldgeräten: Wann steht ein MRT-Gerät im

Großgeräteplan?
Dr. Ferdinand Felix

Health System Watch lV/2014
579 Zum Nutzen von Diagnosekodierungen

für Osterreich
Thomas Czypionka. Michael Berger

Soweil rn dìesem Hefl personenbezogene Bezeichnungen nur in mann
licher Form angefúhrt sind beziehen sre s¡ch auf Frauen und Männer in

gleicher Weise Bei der Bezeichnung bestìmmter Personen oder Perso-

nengruppen wrrd die leweìls geschlechtsspezifische Form verwendet
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Schwerpunkt:

tÏodasKapitalparktundwächst 12

Für die Reichen sind die Steueroasen exklusive Spielplätze ihres

Vermögens. Den Kürzeren ziehen oft die Bewohnerlnnen.

Steueroasen am Ende? 14

Anlagen in Steueroasen wachsen seit den L97}er-Jahren. \Øas ist

von Ankündigungen zu halten, die Steuerflucht zu beenden?

Brauchen S'eine Rechnung? 16

Steuerhinterziehung: Möglichkeiten, Auswirkungen, aber auch

Grenzen rechtsstaatlichen Handelns aus der Sicht des Praktikers.

lmmer einen Schritt Yoraus 18

Durch die fehlende Steuerharmonisierung in der EU entgehen

den Mitgliedssteaten werwolle.Einnahmen.

Globales Geldverstecken 20
Mit schwer durchschaubaren (legalen) Tiicla mindern inter-
nationale Konzerne ihre Steuerleistungen über Jahre hinweg.

lUasve¡mögen llermöBende? 22
IVürden Reiche dasselbe von der Politik wollen wie Arme, könn-

te dies das Gemeinwohl stärken. Dem ist aber nicht so.

MythosderhohenAbgabenquot, 26
\Øarum Lä¡der mit unterschiedlichen Sozialsystemen auch hin-
sichtlich ihrer Abgaben schwer vergleichbar sind.

llermögen für Sozialstaat 28
Die Erhöhungvermögensbezogener Steuern und die Senkung der

Lohnsteuer bilden zwei Seiten der gleichen Medaille.

Risikokapitalvom Staat 30
Viele bedeutende Erfindungen und Innovationen wären ohne

öfltntliche Gelder nie möglich gewesen.

Warum das Geld nicht stinkt 32
Seit 5.000 Jahren zahlen die Menschen Abgaben an die Obrig-
keit: Highlights aus der Steuergeschichte.

Diegerechtere l{egativsteuer 34
\Øas gegen einê Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für
Menschen mit niedrigen Einkommen spricht.

I
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Splitting Family? 36
Das,,Familiensplitting", heute gerne in neuem Gewand als,,Kin-
derfreibetrag" verkleidet, sollte lieber in der Mottenkiste bleiben.

Pfade durch den Steuer-Dschungel 38
Gibt es die U-Bahn-Steuer wirklich? \Øie bekomme ich zu viel
bezahlte Abgaben zurück? Ein'S?'egweiser.

Steuer-ABC 40
Die wichtigsten Begriffe, die man braucht, um die Debatte zur
Steuerreform verfolgen zu können.

lnterview:

lnterview mit Gabriellucman I
Gabriel Zucman über Steuerhinterziehung, Steueroasen und die
ungleiche Verteilung von Vermögen

www.arbeit-wirtschaft.at
Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Homepage sowie die eine oder andere

Ergä nzung zu einzelnen Themenschwerpunkten, d ie wir aus Platzgründen i n der

Zeitschrift nicht mehr berücksichtigen konnten.

I I

t
Dieser Code kann mit einem internetfähigen Kamera-
Handy abfotografiert werden. Ein,,Reader" entschlüsselt
den Code und führt Sie auf die gewünschte Website.

Die Reader-Software erhalten Sie zum Beispiel hier:
www.beetagg.com/downloadreader

Standards:

Standpunkt Unsolidarisches Geldverstecken

Veranstaltung: 800.000er-Marke geknackt

Aus Al{ und Gewerkschaften

llistorie: lllfahl-Steuer

Zahlen, Daten, takten

lÏir sind Europa

Frisch gebloggt

Nicht zuletzt - yon Markus Maderbauer

Man kann nicht alles wissen

Erklärungen all er gríín rnarkierten'\Í'o tte"

blog.a rbeit-wirtschaft.at
twitter.com/AundW

www.f acebook.com/arbeit.wirtschaft
www.arbeit-wirtschaft.atlkiosk

lnhalt, Rubriken E
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24

42

44
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,,Steuerbetrug muss unprofi tabel werden",
fordert der französische Ökonom Gabtiel
Zucman. Auch wir haben uns auf die
Spur nach den Geldern gemacht, die ver-
schoben werden, um Steuern zu speren
(S. 12, S. 20). \Xrir sind der Frage nachge-

gangen, wie die politischen Bemühun-
gen gegen Steuerflucht einzuordnen sind
(S. 14, S. 18), haben drei Maßnahmen
geneuer unter die Lupe genommen, die
in Osterreich gegen Steuerbetrug und
-flucht gesetztwerden könnten und sollten
(S. 16), und wir legen da¡ warum Ver-
mögende eftvas zum Budget beizutragen
vermögen (5.22).

Im zweiten Teil unseres Schwerpunkts

widmen wir uns dem Sinn und Zweckvon
Steue¡n: 'W'as ist von der Klage über das

Hochsteuerland Österreich zu halten
(S. 26)? \Øarum ist die Erhöhung von
Vermögenssteuern die zweite Seite der

Medaille der Lohnsteuersenkung (S. 28)?
'Wir begeben uns auf die Spuren der

Steuergeschichte'(S. 32), zeigen, dass viele
Innovationen ohne staatliche Mittel nicht
möglich gewesen wären (S. 30), und le-

gen da¡ \¡/arum AK und ÖGB ftir eine

Erhöhung der Negativsteuer (S. 34) und
gegen gesplittete Steuern eintreten (S. 36),
und wir beanworten Fragen zum Thema

Steuer, die Sie sich vielleicht auch schon

gestellt haben (S. 38, S. 40).
Die Kolumne ,,Nicht zuletzt" stammt die-

ses Mal aus der Federvon Markus Marter-
bauer. Unter ,,Frisch gebloggt" Iesen Sie

Interessantes aus unserem Expertlnnen-
blog blog.arbeit-wirtschaft.at. Online fin-
den Sie uns wie gewohnt unter WWwâf b€it-

wirtschaft.at sowie aufwwì¡t .facebook.com/

arbeit.w¡rtschaft und twitter.com/AundW.
'Wir 

f¡euen uns stets über Kritik und An-
regungen (aw@oegb.at) und wünschen

viel Vergnügen bei der Lektüre.
Für das Redaþtionsþornitee

Sonja Fercher

Aril der Steuerspur Redaktion inten
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Die Neuregelungen zur EU-Arbeitnehmedreizügigkeit
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Personalia
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Termine
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Worrenue Scnuu-WEt ou rn/ llrn Wölrle
Freihandelsabkommen TTI P für die Sozialversicherun g

von hoher Bedeutung:
Bteiben Organisation und Finanzierung gesichert?

lu xrlr

Seit Sommer letzten Jahres

verhandeln die USA und die

EU über eine >Transatlantische

Handets- und lnvestitionspart-

nerschaft< (TTIP). Dabei geht

es nicht nur um den Abbau von

Handetshemmnissen und die

Angleichung von technischen

Normen. Es geht um einen trans-

attantischen Binnenmarkt - und

damit auch um gesundheitliche

und soziale Standards. Auch

für die gesetzliche Soziatversi-

cherung hat TTIP eine enorme

Bedeutung. Denn ihre Finanzie-

rung und 0rganisation ist nach

den jetzigen TTI P-Entwürfen

keineswegs gesichert.

Soziales 448 Wichtige (Grenz-)Werte und Rechengrößen

in der Sozialvers¡cherung
Güttig ab t.'lanuar 2075

lnternationales 452

458 lmpressum
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Lohn- und Kostenentwicl<lung erfordern eine Anpassung der Bezugspreise der Sozialen Sicherheit. Ab zor5 erhöht sich der Preis für das

.lahresabonnement (lntand) leicht aufrz3 Euro. Wir bitten dafür um Verständnis. Redaktion u nd Verlag erweitern i m Gegenzug die Leistungen

lhres Abonnements. Das Ontine-Archiv, die 0ntine-Funktionen sowie redalctionetle Zusatzinformationen werden für Sie fortlaufend ergänzt'

verfeinert und ausgebaut.

Wir wünschen lhnen ein gutes und erfotgreiches neues Jahr!
Verlag und Redaktion
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429 Cnntstoptt ButtEpweece
Wie es zuHartz lV kam
Entstehungsgeschichte und Konzeption der

tiefgreifendsten Reform des bundesdeutschen Sozialsystems

435 Mntrnrns Knutu
Arbeitsmarktentwicklung und Hartz l-lV:
Gesundung des Arbeitsmarktes durch die Hartz-Reformen?

Am r. Januar 2oo5 startete die
wohI größte und umstrittenste

Sozialreform in der Geschichte

der Bundesrepublik: Die da-

malige Arbeitslosenhilfe und

die Soziathilfe (für Erwerbsfä-

hige) wurden zu einem neuen

Grundsicherungssystem für
erwerbsfähige Hilfebedürft ige

zusammengeführt: zur Grund-

sicherung für Arbeitsuchende

(SGB ll), votkstümlich >Hartz

lV< genannt. Wie kam es zu

dieser bedeutenden Reform,

die die Arbeitslosigkeit inner-

ha[b von drei Jahren um zwei
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Aus der Redahion

Dr.líoffgang Feiel neu im MR-Herausgeber- Frühjøhr zory:Das MUR-Onlineportalöffnet
team seine Pforten

, , Dr. Wolfgang Feiel, Leiter der
. Rechtsabteilung der Rundfunk

und Telekom Regulierungs-
GmbH (RTR-GmbH) verstärkt
das Herausgeberteam unserer
Zeitschrift und wird sich beson-
ders den Bereichen des Tele-
kom- und Regulierungsrechts
widmen, in denen er sich nicht

nur als Behördenmitglied, sondern auch als Fachau-
tor und Vortragender einen exzellenten Ruf erwor-
ben hat.

Dr. Feiel (Jahrgang 1967, geboren in Salz-
burg) gehört der RTR (bzw der Telekom-Control
GmbH) seit Februar 1999 an, seit 2001 ist er der Lei-
ter der Rechtsabteilung. Davor war er im Verfas-
sungsdienst des Bundeskanzleramtes tätig und für
Angelegenheiten der Mitwirkung der Bundesregie-
rung an der Gesetzgebung der Länder, für Angele-
genheiten des Verkehrs\ryesens sowie im Bereich der
Europäischen Integration zuständig.

Dr. Feiel ist Absolvent der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, an
der er 1996 promoviert hat und u.a. als Vertragsassi-
stent tätig war. Mehrere Jahre hat er einen Lehrauf-
trag an der FH Eisenstadt zum Datenschutzrecht,
EU-Recht und Recht der Massenkommunikation
sowie an der Uni Wien zum Telekommunikations-
recht ausgeübt. Seit 2009 ist er im Rahmen des Uni-
versitätslehrgangs für Informations- und Medien-
recht an der Universität Wien tätig.

Die Publikationstätigkeit umfasst - neben
seiner Autorenschaft für die Rechtsseite der Tages-
zeilung,,Salzburger Nachrichten" - über 40 Titel.

Wir freuen uns auf eine weitere, intensive
Zusammenarbeit!

Heinz Wittmann (im Namen des Herausge-
berteams)

Der Medien und Recht-Verlag macht für seine
Abonnenten die MR-Hefte ab dem Jahrgang 1995

und MR-Int ab 2004 in einem neuen Onlineportal
zum Abrufzugänglich.

Die Benutzer des Onlineportals werden die
Möglichkeit haben, nach Aufsätzen und Entschei-
dungen chronologisch oder nach Stichworten bzw.
Geschäftszahlen zu suchen und sich diese online
anzeigen zu lassen. Die Eingabe zB des Suchwortes

,,Gegendarstellung" bringt 82 Einträge (Entschei-
dungen, Beiträge), die von der Ergebnisliste her
direkt aufgerufen werden können.

Die Beiträge und Entscheidungen wurden
rückwirkend bis 1995 erfasst und verschlag\ryortet;
diese systematische Erfassung liegt auch dem Web-
shop zugrunde, der bereits länger auf der Startseite
www.medien-recht.com verfügbar ist. Nutzer des

neuen MUR-Onlineportals können dann aber direkt
die Artikel, die ihnen angezeigt werden, aufrufen.

Die Darstellung im Online-Portal greift auf
die pdf-Dateien der Druckversion zu, d.h. man
erhält als Nutzer den Artikel in der Darstellung
angezeigl, wie er im Heft erschienen ist und kann ihn
dann auch ausdrucken. Die Darstellung der pdf-
Heftseiten erfolgt mittels eines integrierten Viewers,
der die Seiten identisch mit dem pdf anzeigt.

Die MR-Abonnenten werden ab Februar/
Marz2075 die Möglichkeit haben, das neue Angebot
zu testen. Nach derzeitigem Stand ist geplant, dass

mit der Aufnahme des Echtbetriebs ein nutzungsab-

hängiges Entgelt für den technischen Betrieb ver-
rechnet wird.

Der Ausbauplan für das Jahr 2015 sieht eine
Erweiterung der Suchmöglichkeiten sowie eine
Erfassung der MR-Jahrgange vor 1995 vor.

Im Jänner 2015 werden noch Tests durchge-
führt, um den Vollbetrieb möglichst bald eröffnen zu
können.
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+Editorial ....
Von Georg E. Kodek, Daníel Varro und Johannes Zollner

157

Stiftungsprüfung
.| Auswirkungen des Begutachtungsentwurfs zum RÄG 2O14 auf Privatstiftungen 160
Das Bundesministerium für |ustiz hat am 23.9.2014 den Begutachtungsentwurf zum ,,Rechnungslegungs-
Änderungsge setz 2014" (kurz: RAG) veröffentlicht. Das geplante Gesetz- dient vor allem der Umsetzu-ng ãer
EU-BilanzRL (RL20l3l34lBU), deren Hauptziele neben Erleichterungen für kleine Unternehmen die Erhö-
hung der Klarheit und eine EU-weite Harmonisierung von Abschlüssen sind. In diesem Beitrag werden die
mit dem Begutachtungsentwurf zum RÄG 2014 einhergehenden Ä.nderungen für Privatstiftungen sowohl
seitens des PSG als auch seitens des UGB aufgezeígt.
Von Christiane Besser

Ð Die Haftung des Stiftungsprüfers
Die Frage nach der Haftung des Stiftungsprüfers wurde bisher weder in der Literatur noch in der Rsp um-
fassend behandelt. Es ist daher angezeigt, sich mit potenziellen Haftungstatbeständen auseinanderzusetzen
und die Konsequenzen einer Pflichtwidrigkeit durch den Stiftungsprüfer darzulegen. In diesem Beitrag wer-
den nach einer Prüfung der im PSG zur Verfügung stehenden Anspruchsgrundlagen Möglichkeiten einer
Sanktionierung des Stiftungsprüfers aufgezeigt und die prozessrechtliche Vorgehensweise erörtert.
Von Mona Philomena Lødler

Beiträge
Ð Pflichtteilsrechtliche Konsequenzen der Errichtung von substiftungen , . . , , . .

Dieser Beitrag behandelt eine Rechtsfrage an der Schnittstelle von Privatstiftungsrecht und Erbrecht. Kon-
kret geht es um die rechtlichen Konsequenzen der Errichtung von Substiftungen und der anschließenden
Vermögensübertragung für Pflichtteilsergänzungsansprüche der Pflichtteilsberechtigten des Stifters der
Hauptstiftung.
Von Martin Melzer

Ð Der Umfang des Zuwendungsbegriffs nach der BFG-Rsp zu Pflichtteilsansprü-
chen und weiterJührende Überlegungen
Bereits in der Vergangenheit war strittig, ob jede Vermögensherausgabe von einer österreichischen Privat-
stiftung als Zuwendung iSd S 27 Abs 5 Z 7 ESIG (und als Einkünfte aus Kapitalvermögen) zu qualifìzieren
ist, mit der Konsequenz, dass die Zuwendung der 25o/oigen KESt unterliegt. Nunmehr hat das BFG in zwei
Erkenntnissen zu dieser Frage Stellung genommen und sich der hM im Fachschrifttum angeschlossen. Der
Beitrag bespricht die beiden Erkenntnisse und stellt weiterfiihrende Überlegungen an.
Von Andreas Kampitsch, Michael Petritz und /ürgen Reinold

Rechtsprechung
Stiftungsprufung
-r Pflichten des Stiftungsprüfers
oGH 28. 8. 201 4, 6 0b 1 05/1 4 f
Mit Anmerkung von Mona Philomena Ladler
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180

185
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Stift u ngsrecht Österreich I j\11

.+ Nachträglicher Wegfall des Rechtsschutzinteresses im Abberufungsverfahren

oGH 26. 6' 201 4, 6 0b 5411 3d

+ Rekurslegitimation der Vorstandsmitglieder bei Ablehnung der Eintragung

der Stiftung
oc{ 26.6.2014,6 0b 731142

å Rechtsschutz gegen die Abberufung aus dem Stiftungsvorstand
ocH 28. 8. 2014, 6 0b 41 11 4v

å Rechtsmittellegitimation im Genehmigungsverfahren nach S 33 Abs 3 PSG 193

ocH 28.8.2014,6 0b 98/14a
Mit Anmerkung tton Georg Burger-Scheidlin

187

188

190

196

203

204

157

Stift ungsrecht Liechtenstein
) Zur Begunstigtenstellung in einer liechtensteinischen Stiftung
FL OGH 7.3. 2014,05 CG.2012.409

) Zum lnformationsrecht der Begünstigten
FL OGH 11. 4. 2014,05 HG.2012.455

Bericht
Ð Entwurf Rechnungslegungs-Anderungsgesetz 201 4'
Bundesgesetz, mit dem das Unternehmensgqsetzbuch, das Aktiengesetz, das GmbH-Gesetz, das

Genossenschaftsgesetz, das Genossenschaftsrevisionsgesetz, das Privatstiftungsgesetz, das

SE-Gesetz, das Vereinsgesetz und das Einkommensteuergesetz 1988 geändert werden

Stiftungsradar
+ Stiftungsradar
Von Franz Hartlieb, Møtthías Schimka, Marco Thorbauer, Marie-Theres Volgger

Standards
.flmpressum..,..
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Aufsätze

Zur Privilegierung ausschließlicher Zuständigkeits-
vereinbarungen durch die Brüssel la-VO

Zugleich eine Besprechung des Urteils des schweizeri-

schen Bundesgerichts vom 1.7.2013, Az. 4A_862013
RA Dirk Hohmeier, Neu-Isenburg 217

Entscheidungen

UN-Kaufrecht (clsc)

55 38, 40, 148, 3O2 ZPO; Art. 50 CISG

1. Eine Gerichtsstandklausel, die für die Geltend-

machung von beiderseitigen Ansprüchen die aus-

schließliche Zuständigkeit der Gerichte des Heimat-

staates des jeweiligen Beklagten vorsieht, schließt

regelmäßig die Geltendmachung von Gegenrechten im

gleichen Verfahren aus, soweit der Beklagte diese bei

selbständiger Geltendmachung im Heimatstaat des

Klägers zu verfolgen hätte.

2. Ausgeschlossen ist nicht nur die Aufrechnung mit
Schadensersatzansprüchen und die Geltendmachung
von Zurückbehaltungsrechten, sondern auch der Ein-

wand der Minderung.

3. Der Erlass eines Vorbehaltsurteils und die Ausset-

zung des Verfahrens zugunsten der Geltendmachung
einer aufzurechnenden Forderung im Heimatstaat des

Klägers kommen n¡cht in Betracht, wenn Anhängigkeit
und Verlauf eines derartigen Verfahrens noch völlig un-

gewiss sind.

OLG Schleswig, Urteil vom 1.11.2013 - 17 U 44113 

- 

226

Art.14, 31 CISG
'1. Ein landwirtschaftliches Erzeugnis als Kaufgegen-

stand kann mengenmäßig über die Anbaufläche hin-

reichend im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 C|SG

bestimmt werden.

2. Die Beweislast für die Erfüllung der Lieferpflicht

obliegt dem Verkäufer.

3. lm Fall der Holschuld nach Art.31 lit. b CISG läuft die

Untersuchungsfrist ab Zurverfügungstellung der Ware

am Lieferort; die Untersuchung kann nicht gemäß

Art. 38 Abs. 2 C|SG bis nach dem Eintreffen der Ware am

Bestimmungsort aufgeschoben werden.

4. Kann bereits bei einer ersten Sichtung festgestellt
werden, dass mindestens 70o/o der Ware mängelbehaf-

tet waren, beträgt die Untersuchungs- und Anzeigefrist

insgesamt nicht mehr als zwei Wochen.

Deutschland: OLG Brandenburg, Urteil vom

3.7.2014-5UUt3

Vertriebsrecht

5 89b HGB

1. Behauptet eine Partei eine mündliche Vereinbarung,

die von einer schriftlichen, umfangreichen Regelung

abweicht, so trifft sie eine geste¡gerte Darlegungslast,

da die schriftliche Vereinbarung die tatsächliche Ver-

mutung der Vollständigkeit und Richtigkeit in sich trägt.
2. Auch nach Neufassung des S 89b HGB ist die Schät-

zung zulässig, dass die dem Unternehmer verbleiben-
den Vorteile den ausgleichspfl¡cht¡gen Provisionsver-

lusten seines Handelsvertreters entsprechen. Hierbei

sind nicht nur Provisionen, sondern auch fixe Ver-

gütungen zu berÜcksichtigen, wenn und soweit sie als

Entgelt für Geschäfte mit den vom Handelsvertreter

geworbenen Kunden anzusehen sind. Vergtitungen für

228
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sogenannte,,verwaltende Tätigke¡ten" sind jedoch
nicht einzurechnen.
3. Unwirksam gemäß 5 89b Abs. 4 S. 1 HGB ist nicht nur
der vollständige Ausschluss des Handelsvertreteraus-
gleichsanspruchs, sondern auch eine Abrede, die den
Anspruch mindert.
4. Ubernimmt ein Handelsvertreter Stammkunden, so
ist der vorhandene und fortgeführte Stammkunden-
umsatzanteil nicht in den Handelsvertreterausgleichs-
anspruch einzurechnen.
5. Eine unter Verstoß gegen 5 89b Abs.4 S.1 HGB zu-
gesagte Ausgleichsforderung kann als Mindestforde-
rung geltend gemacht werden, ohne dass der Handels-
vertreter seinen höheren gesetzlichen Ausgleichs-
anspruch verliert.
OLG Hamm, Urteil vom 29.7.2013 - tB U I69lt2 _ 231

5 17a GVG; Art.18 Abs.1 EuGWO
1. Eine Vorabentscheidung über den Rechtsweg zu den
Arbeitsgerichten gemäß 5 17a GVG enthält keine Ent-
scheidung zur Frage der internationalen Zuständigkeit.
2. Zum Begriff des individuellen Arbeitsvertrages im
Sinne des Art. 18 Abs.'l EuGWO.

LAG Dûsseldorf, Urteil vom2B.5.20t4 - 12 Sa t423ll3 _ 242
(mit Anmerkung von Prof. Dr. Peter Mankowski,
Hamburg) 247

5 87c Abs. 2 HGB;5 26 Nr.8 EGZPO
Soweit der zur Erteilung eines Buchauszugs Ver-
pflichtete für ohne weiteres selbst zu erbringende
Eigenleistungen Hilfspersonen heranziehç ist der anzu-
setzende Stundensatz auf den sich aus S 22 Satz 1 )VEG
ergebenden Höchstsatz beschränkt (im Anschluss an
BGH, Beschluss vom 21.3.2012 - Xll ZB 420/11, juris
Rn. 6 ff).
BGH, Beschluss vom 21.8.2014 - VII ZR t44ll3

Art. 23 Nr.1 lit. a LugÜ
1. Dem Schriftformerfordernis des Art. 23 Nr.'l lit. a

LugU genùgt ein Verweis auf Allgemeine Geschäfts-

bedingungen - nicht erforderlich ist, dass explizit auf
die Gerichtsstandsklausel hingewiesen wird.
2. Da das lnteresse an der Einbeziehung von AGB vom
Verwender ausgeht, trifft den anderen Teil keine Er-

kundigun gsobliegenheit.

3. Der Verwender muss eine zumutbare Möglichkeit
der Kenntnisnahme der AGB schaffen. Kommunizieren
die Vertragsparteien per E-Mail, so ist e¡n Verweis auf
die Möglichkeit, diese von der lnternetseite des Ver-

wenders herunterzuladen, hinreichend. Aufgrund durch
den technischen Fortschritt bedingten Veränderungen
ist der Abruf von AGB per Fax keine zumutbare Mög-
lichkeit der Kenntnisnahme (mehr) und genùgt daher
den vom Erfordernissen des Art. 23 Nr. 1 lit. a LugÜ

nicht.
Schweiz: BG, Urteil vom 1.7.2013 - 4A, 8612013 

- 

254

Dokumentat¡on

83 Vertragsstaaten des UN-Übereinkommens vom
11.4.1980 über Verträge über den internationalen
Warenkauf (UN-Kaufrecht / ClSG)

Zusammengestellt von Prof. Dr. Burghard Piltz,
Hamburg 258

250

Andere Rechtsfragen

4rt.5,23 LugÜ
Eine über Art. 5 Lugü zuständigke¡tsbegründende Ver-
einbarung über den Erfüllungsort ist nur gerichts-
standsrelevant, wenn alle vertraglichen Leistungen
auch tatsächlich am vereinbarten Ort erbracht werden.
lst dies nicht der Fall, und der Erfüllungsort rein abs-
trakter Natur, handelt es sich um eine verkappte
Gerichtsstandsvereinbarung, die deñ Anforderungen
des Art. 23 LugU genügen muss.

Schweiz: BG, Urteil vom 12.5.2014 - 4A_522120.13 

- 

251
(mit Anmerkung von Prof. Dr. Gerald Mäsch, Münster) - 253
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unterliege, will der deutsche Gesetzgeber im Zuge des

geplanten Kleinanlegerschutzgesetzes legislativ entge-
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Anlegerschutz de luxe: BGH verlangt Aufklärung über Aussetzungsrisiko bei offenen 485

lmmobilienfonds

Offene lmmobilienfonds galten in Deutschland lange Zeìt als sichere und wertstabile Kaprtalanlagen

und waren aus diesem Grund bei privaten lnvestoren und institutionellen Anlegern gleichermaßen

beliebt. Die Finanzkrise hat indessen auch vor offenen lmmobilienfonds nicht halt gemacht. Der

Xl, Zivilsenats hat durch Urteil vom 29.4.2014 entschieden, dass eine Bank, die den Erwerb von

Anteilen an einem offenen lmmobilienfonds empfiehlt, den Anleger ungefragt über die Möglichkeit

einer zeitweiligen Aussetzung der Anteilsrücknahme durch die Fondsgesellschaft aufklären muss, Der

Beitrag befasst sich mit dieser Rechtsprechung.

Kausalitätsvermutung oder -falle im Kapitalanlagerecht: Schutz oder Schaukel für den 491

Anleger

lm Rahmen der Entscheidung des BGH vom 3.6.2014-X|7R147112 (BGH BKR 2014,370f1) hat

der BGH mit einer Stichtagsregelung Rechtssicherheit im Hinblick auf die Aufklärungspflichten im

Hìnblick aufversteckte lnnenprovisionen gesorgt. FürVertragsabschlüsse seit dem 1.8.2014 sind

Banken verpflichtet, den Anleger über diese Form der Vergutung aufzuklären. Der vorliegende Bei-

trag analysiert die Anpassung des Çmgangs mit lnnenprovisionen an die Behandlung von offen

ausgewiesenen Rückvergütungen und legt den Schwerpunkt auf die verbraucherschützende Kausali-

tätsvermutung,

Risikoverlagerung aufVerbraucher in Banken-AGB 496

Angesichts der Rechtsprechung zu den Banken-AGB, der fortschreitenden Regulierungen im Ban-

kaufsichts- und Verbraucherrecht mit ihren Auswirkungen auf den Kunden und nicht zuletzt wegen

des lmageproblems der Banken seit Beginn der Finanzmarktkrise plädiert der Verfasser fur eine

al<tive Revlsion der bestehenden AGB. Er regt an, die AGB zu verschlanken und Risikoverlagerungen

zu reduzieren, zumal der Wegfall einzelner AGB in der Vergangenheit keine messbaren Auswirkun-

gen auf das Bankgeschäft hatte.
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0LG Nürnberg 22. g.2014 - 14 U 1533114 Zu den Schlüssìgkeitsvoraussetzungen des Ruckzahlungsanspruchs der Bank 502

bei gekündigtem Verbraucherdarlehen

Kapitalmarktrecht

BGH 24. 4.2014 - ilt ZR 389t12

BGH 29. 4.2014 -Xr ZR 130/13

BGH 1. 1 ,2014 - lt ZR 381/13

OLG Frankfurt a.M. 4. 8.2014 - 23 U 228113

0LG Nürnberg 10. 4.2014-BU 627112

Anlageberatung: Darstellung von Fungibilität und Provisionen im Emissions-

prospekt

Anlageberatung: Aufklärung uber das Risiko einer Aussetzung der Rück-

nahme von Fondsanteilen

Zum Anwendungsbereich des 5 24 Abs. 2 SchVG mit Anmerkung von RA Dr'

Markus J. Friedl, Frankfurt a. M.

Kurze Verjährung gem. ! 37 a WpHG a. F.

Erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung: Ankauf und Verwertung von

Lebensversicherungspolicen durch Aktiengesellschaft; Registrierungsvor-

behalt als Schutzgesetz; persönliche Haftung des alleinìgen Gründers und

einzigen Vorstands

Unwirksamkeit von Nr. 26 (1) AGB-Sparkassen

Zur Rücküberweisungspflicht von Rentenbezügen bei Tod des Renten-

empfängers

504
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Kontoführungsrecht

OLG Nürnberg 29

LSG Nieder- 1

sachsen- Bremen
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